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Gambio Shoplösung erfolgreich von der  IT-Recht
Kanzlei geprüft

Im Rahmen ihres neuen Programms „Geprüftes Shopsystem“ hat die IT-Recht Kanzlei die Gambio
Shoplösung erfolgreich einer rechtlichen Prüfung unterzogen. Gambio ist nach Unternehmensangaben
einer der führenden Hersteller von eCommerce-Komplettlösungen in DACH mit der kleine und große
Online-Händler erfolgreich Ihren Webshop betreiben können. Bereits über 25.000 Händler nutzen eine
Gambio Self-hosted oder Cloud-basierte Shoplösung um Waren und/oder digitale Inhalte zu verkaufen.

Prüfung schafft Mehrwert und Sicherheit

Der Verkauf von Waren oder digitalen Inhalten über einen Onlineshop/ein Shopsystem ist in
Deutschland durch zahlreiche Informationspflichten reglementiert. Viele Online-Händler sind hiermit
überfordert und benötigen daher Unterstützung bei der Umsetzung ihrer rechtlichen Pflichten. Umso
wichtiger ist es, dass dem Händler die Umsetzung seiner gesetzlichen Pflichten durch das von ihm ihm
verwendete Shopsystem erleichtert wird.

Um dies zu erreichen ist es wichtig, dass das verwendete Shopsystem die Umsetzung der wichtigsten
gesetzlichen Informationspflichten bereits in seiner technischen Grundausstattung ermöglicht. Hierfür
hat die IT-Recht Kanzlei das Programm „Geprüftes Shopsystem“ ins Leben gerufen.

In diesem Zusammenhang soll dem Shopsystem-Anbieter ein Überblick über die wichtigsten
Informationspflichten im Online-Handel verschafft werden, damit dieser seine Shoplösung schon bei
der Entwicklung besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden anpassen kann. Zugleich wird das
Shopsystem durch die IT-Recht Kanzlei im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen
Voraussetzungen im elektronischen Geschäftsverkehr einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Gambio erfolgreich geprüft

Im Rahmen des oben beschriebenen Programms konnte die rechtliche Prüfung der Gambio Shoplösung
durch die IT-Recht Kanzlei erfolgreich abgeschlossen werden.

Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass betroffene Händler ihre jeweiligen
Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr rechtskonform umsetzen können. Hierzu
gehören etwa die Möglichkeit zur Vorhaltung eines eigenen Impressums, einer eigenen
Datenschutzerklärung einer eigenen Widerrufsbelehrung und eigener AGB.

Ferner wurde der elektronische Bestellprozess bei Gambio einer rechtlichen Prüfung unterzogen.
Hierdurch sind für die betroffenen Händler jedenfalls die rechtlichen Grundvoraussetzungen für ein
rechtssicheres Anbieten von Waren bzw. digitalen Inhalten im Internet geschaffen. Allerdings müssen
die betroffenen Händler ihre eigenen Informationspflichten auch noch entsprechend umsetzen. Die
rechtliche Prüfung der Shoplösung von Gambio hilft dabei.

Daniel Schnadt, einer der Gründer von Gambio, zum Ergebnis der Prüfung:

https://partners.gambio.de/112.html
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“

”

"Gambio stellt seinen Nutzern eine technisch ausgereifte Basis für Ihr Online-Business zur
Verfügung. Mit dem Status „geprüftes Shopsystem“, abmahnsicheren Rechtstexten und ihrer
automatischen Aktualisierung über die AGB-Schnittstelle der IT-Recht Kanzlei bietet
Gambio Nutzern aus unserer Sicht den entscheidenden Mehrwert. Wir möchten unseren
Kunden die bestmögliche Ausgangssituation für den Onlinehandel bieten und haben uns
daher entschieden, den AGB Service der IT Recht Kanzlei ohne Aufpreis zu unserer
Monatsgebühr fest in unsere Cloud Angebote zu integrieren."

Max-Lion Keller, Gesellschafter der IT-Recht Kanzlei zur Prüfung des Shopsystems Gambio:

“

”

"Shopsysteme gibt es viele. Die Zahl der Shopsystem-Anbieter, die der rechtlichen Prüfung
Ihrer Shop-Prozesse durch die IT-Recht Kanzlei zustimmen ist jedoch noch überschaubar.
Daher freut es uns sehr, dass Gambio diesen Schritt gegangen ist, und wir nun unseren
gemeinsamen Kunden nach der erfolgreichen Prüfung noch mehr Sicherheit für deren
Online-Business."

Über Gambio:

Mit über 25.000 aktiven Shops zählt die Gambio Gruppe, https//www.gambio.de, mit Sitz in Bremen und
Zug in der Schweiz seit 2004 zu den führenden Anbietern für Shoplösungen im deutschsprachigen
Raum. Die Gambio-Shoplösung richtet sich sowohl an E-Commerce-Startups als auch an etablierte
Händler mit komplexen Anforderungen. Auch für Agenturen und Dienstleister, die Onlineshops im
Kundenauftrag erstellen, dient Gambio als Basis zur Umsetzung individueller Projekte.

Die modular aufgebaute Komplettlösung zeichnet sich durch einen breiten Funktionsumfang, die
konsequente Optimierung für Suchmaschinen sowie die optimale Darstellung auf mobilen Geräten wie
Smartphones und Tablets aus. Gleichzeitig bleibt die Shopsoftware einfach bedien- und anpassbar. So
ist es Endanwendern mit der Gambio-Software auch ohne Programmierkenntnisse möglich, einen
professionellen Onlineshop zu erstellen und zu gestalten. Mittels einer Vielzahl integrierter
Schnittstellen lässt sich das Shopsystem an alle wichtigen Zahlungssysteme, Versanddienstleister und
gängige Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systeme anbinden. Dank des Multichannel-Ansatzes können
sämtliche großen Marktplätze ebenfalls direkt aus der Shopsoftware heraus bedient werden.

Interessierte Online-Händler können sich hier über unseren AGB-Service für Gambio informieren.
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